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Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Leserinnen und Leser!

Ziemlich rasch ist es bisher vergangen, dass Jahr 2018. Noch ein paar Tage 
und Weihnachten bzw. Silvester stehen vor der Tür. Die einheimische 
Tourismusbranche wartet wieder gespannt auf  das Eintreff en des 
Winters.  Aber Frau Holle wird hoff entlich wieder  dafür sorgen, unsere 
Heimat in eine zauberhaft weiße Märchenlandschaft zu verwandeln und 
so wieder die nötige Grundlage für eine erfolgreiche Saison unserer 
regionalen Wirtschaft schaff en. 

Im Dezember 2018 feiert unsere langjährige Mitarbeiterin, Frau Maria 
Trenkwalder, ihren 50. Geburtstag. Wir gratulieren recht herzlich. Zur 
Hochzeit gratulieren wir unserer Mitarbeiterin Frau Christine Innerhofer.

Unseren beiden Mitarbeitern, Frau Michaela Breuer und Marco Altenber-
ger, BA möchten wir zur bestandenen Prüfung zum diplomierten Steuer-
sachbearbeiter gratulieren und wünschen viel Erfolg für die Zukunft.

Der Themenbereich dieser Kanzleizeitung erstreckt sich über zahlreiche 
Schwerpunkte, wie die umsatzsteuerliche Ordnungsmäßigkeit von Rech-
nungen, die steuerliche Behandlung der Privatnutzung von fi rmeneigenen 
PKW’s durch Gesellschafter-Geschäftsführer (Sachbezug), die Änderung 
des Umsatzsteuersatzes von 13% auf 10% in der Gastronomie und diverse 
andere Themen wie bspw. zum Datenschutz und Fördermöglichkeiten 
von Digitalisierungsprojekten.  Zudem gibt es Steuerspartipps und einen 
Ausblick auf die geplante Neuorganisation der Gemeinsamen Prüfung 
Lohnabhängiger Abgaben (GPLA) durch das BMF.

Unser Personalverrechnungs-Team setzt ihren Artikelschwerpunkt auf 
die Darstellung der ab 2019 geltenden Neuerungen, wie zB die monatliche 
Beitragsgrundlagenmeldung ab 2019. 

Wir möchten uns bei unseren Klienten für das Vertrauen und die lang-
jährige Treue bedanken. Im Namen unserer Mitarbeiter, Kollegen und 
Partner wünschen wir ein besinnliches Weihnachtsfest und vor allem ein 
gesundes und erfolgreiches Jahr 2019.

STB. MAG. THOMAS FRITZENWALLNER

Editorial 

Mag. Thomas Fritzenwallner
Steuerberater, Geschäftsführer

Heinrich Fritzenwallner
Steuerberater

Mag. Bernd Maier
Steuerberater - Kooperationspartner
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Aktuelles Wissen ist die Grundlage für fachgerechte Arbeit in unserer Kanzlei. 
Nur durch regelmäßige Mitarbeiterschulungen können wir der stetigen Änderungen 
im Steuerrecht,  der Umsetzung der Datenschutzgrundverordnung sowie der 
Neuerungen der Digitalisierung gewachsen sein.

Daher haben wir im Herbst 2018 wieder informative 
und lehrreiche Inhouse-Schulungen für unsere Kol-
legInnen in der Buchhaltung, Bilanzierung, Perso-

nalverrechnung sowie dem Sekretariat im Tauriska-
Kammerlanderstall in Neukirchen  durchgeführt. Mit 
viel Elan und Engagement wurden die Programme von 
StB Mag. Thomas Fritzenwallner wieder speziell auf 
unsere aktuellen Anforderungen und Vorgaben vorbe-
reitet und praxisnah mit vielen Beispielen gestaltet.  
Somit können wir gewährleisten, dass unsere Klien-
ten in bewährter Qualität bestens betreut werden. 
 
An dieser Stelle bedanken wir uns bei allen Klienten 
für Ihr Verständnis, sollte es während unserer Schu-
lungen zu Engpässen am Telefon gekommen sein.

ANDREA DREIER

Die vom Nationalrat im März 2018 beschlossene Senkung des Umsatzsteuersatzes für 
Beherbergungsleistungen von 13% auf 10% ist mit 1. November 2018 in Kraft getreten.

Beherbergungsleistungen und die regelmäßig damit 
verbundenen Nebenleistungen (z. B. Beleuchtung, 
Beheizung, Bedienung, ortsübliches Frühstück) un-
terliegen wieder dem ermäßigten Umsatzsteuersatz 
von 10%, wenn dafür ein Gesamtentgelt verlangt wird. 
Die Nacht vom 31.10.2018 auf den 01.11.2018 ist bereits 
mit 10% zu versteuern, weil die Leistung erst am 
01.11.2018 erbracht ist.

Sollten Wochenpreise vereinbart sein (eher selten), ist 
die Leistung erst erbracht, wenn die Woche zu Ende 
ist (d. h. auch wenn die Leistung im Oktober beginnt, 
die Woche aber im November endet, ist die gesamte 
Leistung mit 10% zu versteuern).

Wir möchten Sie daran erinnern, Ihre Registrier-
kassen und Fakturierprogramme an die Änderung 

anzupassen. Es sind jetzt Nächtigung und die damit 
verbundene Verpflegung wieder einheitlich mit 10% zu 
versteuern – die Aufteilung in 13%ige Leistungen für die 
Beherbergung und 10% für die Verpflegung entfällt.

Sollten Sie auch auf Ihrer Homepage Steuersätze ange-
geben haben, sind diese ebenfalls zu ändern

Haben Sie  für Beherbergungsleistungen nach dem 
01.11.2018 bereits Anzahlungen von den Gästen erhal-
ten und dafür Anzahlungsrechnungen mit Ausweisung 
von 13% Mwst ausgestellt, sind diese Rechnungen mit 
November 2018 zu berichtigen, weil sonst die Steuer-
schuld kraft Rechnungslegung erfolgt.

Bei Fragen setzen Sie sich bitte mit Ihrem Sachbearbei-
ter in Verbindung.

MARIA TRENKWALDER

MITARBEITERSCHULUNGEN IM 
TAURISKA KAMMERLANDERSTALL

INFOS FÜR BEHERBERGUNGSBETRIEBE 
ZUR ÄNDERUNG DES STEUERSATZES 
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AB 01.01.2019: DIE MONATLICHE BEITRAGS-
GRUNDLAGENMELDUNG (MBGM)

Das bis 31.12.2018 im Einsatz befi ndliche gesetzliche Melde- und Abrechnungssystem 
setzt sich im Wesentlichen aus 3 Teilbereichen zusammen:

 Meldung der Versicherungszeiten
 Beitragsabrechnung
 Beitragsgrundlagenmeldung 

 für den einzelnen Versicherten
Dieses Melde- und Abrechnungssystem entspricht 
nicht mehr den aktuellen technischen Möglichkeiten 
bzw. den Anforderungen an eine moderne, elektro-
nisch unterstützte Abrechnung und Wartung der 
Versicherungszeiten. 

Durch die Einführung der monatlichen Beitragsgrund-
lagenmeldung (mBGM) werden folgende Optimierun-
gen vorgenommen:

 Vereinfachung der Anmeldung 
 zur Sozialversicherung

 Vermeidung der Meldung doppelter 
 bzw. zu vieler Daten durch die Dienstgeber

 Zusammenführung der Beitragsnachweisung 
 mit dem Lohnzettel SV zu einer einzigen 
 monatlichen Beitragsgrundlagenmeldung

 Weitgehend automatisierte 
 Wartung des Versicherungsverlaufes

 Reduzierung der Meldungsvielfalt 
 und Vereinfachung der Lohnverrechnung

 Schnellere und transparente Bereitstellung der 
 monatlichen Beitragsgrundlagen zum Zweck der   
 Pensionsbemessung u. für die Betriebliche Vorsorge

 Unkomplizierte und sanktionsfreie Korrektur 
 von Beitragsgrundlagen innerhalb eines 
 Zeitraumes von zwölf Monaten
Mit der Einführung der mBGM werden die bisher 
bestehenden drei getrennten Meldebereiche zusam-
mengeführt. Die mBGM dient der Abrechnung der 
Sozialversicherungsbeiträge, sonstigen Umlagen/
Nebenbeiträge sowie der Beiträge für die Betriebliche 
Vorsorge als auch der zeitnahen Bereitstellung der 
leistungsrelevanten monatlichen Beitragsgrundlagen 
für jeden Versicherten. 

Eine Anmeldung zur bzw. Abmeldung von der Pfl icht-
versicherung ist allerdings nach wie vor notwendig. 
Die dafür erforderlichen Meldedaten reduzieren sich 
jedoch auf ein Mindestmaß. 

Ein SV-Clearingsystem stellt darüber hinaus sicher, 
dass die Meldedaten in sich schlüssig sind. Liegen 
Diff erenzen vor, kann der Meldepfl ichtige auf automa-
tisierte Rückmeldungen und Hinweise rasch reagieren 
und etwaige Korrekturen vornehmen.

PERSONAL-
VERRECHNUNG

www.fritzenwallner-gandler.atBesuchen Sie unsere Homepage
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DIE GESETZLICHEN NEUERUNGEN IM ÜBERBLICK  

Mit Einführung der mBGM treten per 01.01.2019 folgende Änderungen in Kraft:

 Die bis 31.12.2018 fakultativ vorgesehene 
 Mindestangaben-Anmeldung vor Arbeitsantritt 
 sowie die erforderliche Vollmeldung werden
  durch eine reduzierte (elektronische) Anmeldung
 vor Arbeitsantritt ersetzt. Dabei sind nur jene 
 Daten zu melden, die für die Durchführung der
 Versicherung unbedingt erforderlich sind

 Wird die neue Anmeldung nicht elektronisch
 mittels ELDA übermittelt, muss die elektronische
 Übermittlung binnen sieben Tagen nach Beginn 
 der Pflichtversicherung nachgeholt werden.

 Die pro Versichertem je Beitragszeitraum zu er-
 stattende mBGM ersetzt gänzlich die bis 31.12.2018
 erforderliche Beitragsnachweisung sowie den 
 Lohnzettel SV. Anstelle der bisherigen zwei unter
 schiedlichen Meldungsarten existiert ab 01.01.2019   
 nur noch eine einzige Meldung, nämlich die mBGM.

 Die mBGM gilt sowohl für das Selbstabrechnungs
 verfahren als auch für Betriebe, denen die Beiträge
 seitens des Krankenversicherungsträgers 
 vorgeschrieben werden

 Mit der mBGM werden künftig auch weitgehend
 die personenbezogenen Versicherungsverläufe 
 der zur Pflichtversicherung gemeldeten 
 Personen gewartet. 

Begleitend dazu kommt es ab 01.01.2019 
zu folgenden gesetzlichen Anpassungen:

 Die gesondert geregelte Pflichtversicherung von
 unständig beschäftigten Arbeitern in der Land- und
 Forstwirtschaft wird mit 31.12.2018 aufgehoben.

 Im Bereich der fallweise Beschäftigten kommt 
 es zu redaktionellen Anpassungen der 
 gesetzlichen Bestimmungen.

 Durch das Meldepflicht-Änderungsgesetz wird 
 das Sanktionswesen reformiert und an das neue
 Melde- und Abrechnungssystem angepasst. 

Anforderung einer Beitragskontonummer
Bevor Meldungen zur Sozialversicherung erstat-
tet werden können, ist eine Beitragskontonummer 
erforderlich. Jeder Dienstgeber benötigt zumindest 
ein Beitragskonto mit einer entsprechenden Beitrags-
kontonummer. Eine Beitragskontonummer wird bei 
Bedarf vom zuständigen Krankenversicherungsträger 
vergeben. Sie kann unter www.sozialversicherung.at/
bknr oder über die jeweilige Website des zuständigen 
Krankenversicherungsträgers angefordert werden 
Eine bereits vorhandene Beitragskontonummer behält 
auch mit Einführung der mBGM ihre Gültigkeit.

ÄNDERUNG UNSERER GESCHÄFTSZEITEN
Anbei dürfen wir Sie über die neuen Öffnungszeiten 
unserer Kanzlei ab Jänner 2019 informieren.

Unverändert stehen wir Ihnen für sämtliche Anliegen 
Montag bis Donnerstag von 08:00 – 12:00 Uhr und von 13:00 – 17:00 Uhr zur Verfügung.

Um technisch immer auf dem neuesten Stand zu bleiben und Ihnen optimale Serviceleis-
tungen anbieten zu können, werden wir ab Jänner 2019 bei Bedarf den Freitag Nachmittag 
nutzen, um Updates und Wartungsarbeiten bei unserer EDV durchzuführen.

Unsere Öffnungszeiten ändern sich daher am Freitag auf 08:00 – 12:00 Uhr.
Wir bitten Sie aus diesem Grund, im Bereich der Mitarbeiteranmeldung 
ab Freitag 12:00 Uhr von der neuen „Vor-Ort-Anmeldung” Gebrauch zu machen. 
Nach Terminvereinbarung stehen wir für eine persönliche Beratung jederzeit zur Verfügung.

STB. MAG. THOMAS FRITZENWALLNER, STB. HERMANN GANDLER, STB. MAG. JULIAN HOLLEIS
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Die Systematik der Beitragsgruppen wurde Anfang der 70er Jahre eingeführt. 
Seit 1997 stieg die Anzahl der Beitrags- und Verrechnungsgruppen stetig. Sie werden 
durch ein überschaubares und leicht zu handhabendes Tarifsystem ersetzt.

Aufbau des Tarifsystems
Das neue Tarifsystem ist modular gestaltet. 
Es setzt sich aus drei aufeinander aufbauenden 
Bestandteilen zusammen:

 Beschäftigungsgruppe: sämtliche aus melde-,
 versicherungs- und beitragsrechtlicher Sicht 
 gleich zu behandelnde Versicherungsverhältnisse
 werden im neuen Tarifsystem zu einer 
 Beschäftigungsgruppe zusammengefasst

 Ergänzungen zur Beschäftigtengruppe: damit 
 werden für bestimmte Versicherte versicherungs-
 und beitragsrechtliche Besonderheiten berück-  
 sichtigt (z.B. Nachtschwerarbeits-Beitrag).

 Abschläge/Zuschläge: sie ersetzen im Wesent-
 lichen die bisherigen Verrechnungsgruppen

Meldeverstöße und ihre Auswirkungen
Ein Überblick über die ab 01.01.2019 geltenden bzw. 
neuen Sanktionen:

Beitragszuschlag
Wird anlässlich einer unmittelbaren Betretung fest-
gestellt, dass die Anmeldung nicht vor Arbeitsantritt 
erstattet wurde, kann ein Beitragszuschlag vorge-
schrieben werden. Der Beitragszuschlag setzt sich 
zusammen aus 400,– Euro für die gesonderte Bearbei-
tung je nicht vor Arbeitsantritt angemeldeter Person 
und auf 600,– Euro für den Prüfeinsatz. Der Beitrags-

zuschlag wird mittels Bescheid vorgeschrieben.
Bei erstmalig verspäteter Anmeldung mit unbedeu-
tenden Folgen kann der Teilbetrag für die gesonderte 
Bearbeitung entfallen und der Teilbetrag für den 
Prüfeinsatz auf 300,– Euro herabgesetzt werden bzw. 
in besonders berücksichtigungswürdigen Einzelfällen 
zur Gänze entfallen. 

Der Umstand der nicht vor Arbeitsantritt erstatteten 
Anmeldung ist verpfl ichtend der Bezirksverwaltungs-
behörde anzuzeigen. Die auf Grund der vorliegenden 
Ordnungswidrigkeit zusätzlich zum Beitragszuschlag 
drohende Verwaltungsstrafe beläuft sich unverändert 
auf 730,– bis 2.180,– Euro (im Widerholungsfall auf 
2.180,– bis 5.000,– Euro). 

Säumniszuschlag
Anstelle der bisherigen Beitragszuschläge (mit Aus-
nahme im Betretungsfall) und Ordnungsbeiträge fallen 
ab 01.01.2019 für sämtliche Meldeverstöße Säumniszu-
schläge an. Der je Meldeverstoß anfallende Säumnis-
zuschlag beläuft sich bis auf 2 Ausnahmen grundsätz-
lich auf 50,– Euro. 

Auf Meldepfl ichten, die Beitragszeiträume vor 
dem 01.01.2019 betreff en, sind ungeachtet dessen 
die bisherigen Regelungen weiter anzuwenden.

DAS NEUE TARIFSYSTEM AB 01.01.2019

... zum 50. Geburtstag 

WIR GRATULIEREN

MARIA TRENKWALDER

www.fritzenwallner-gandler.atBesuchen Sie unsere Homepage
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Ein gesetzlicher Anspruch auf Elternteilzeit besteht gem. §15 h Abs 1 Satz 1 MSchG bis 
zum Ablauf des 7. Lebensjahres (oder einem späteren Schuleintritt) des Kindes, wenn:

 Das Dienstverhältnis zum Zeitpunkt des Antritts
 der Teilzeitbeschäftigung ununterbrochen 
 3 Jahre gedauert hat (inkl. Karenz).

 Bei Antritt der ETZ im Betrieb mehr als 
 20 Arbeitnehmer beschäftigt sind.

 Die wöchentliche Normalarbeitszeit um mind.
 20% reduziert wird und nicht weniger 
 als 12 Stunden beträgt.

Bei der Beurteilung, ob ein Rechtsanspruch auf Eltern-
teilzeit besteht, kommt es auch auf die Zahl der „zu 
diesem Zeitpunkt regelmäßig im Betrieb beschäftigten 
Dienstnehmer/innen“ an, diese muss nämlich mehr als 
20 (mindestens 21) betragen. Der Oberste Gerichtshof 
hat sich einer aktuellen Rechtsprechung vom Mai 2018 
mit der Frage der Ermittlung der Dienstnehmeranzahl 
auseinandergesetzt. 

Durch die Mindestzahl von 21 Dienstnehmern wird 
verhindert, dass der Arbeitgeber in kleineren Betrie-
ben beim Personaleinsatz vor unlösbare Probleme 
gestellt wird, zumal hier beim Personaleinsatz meist 
weniger flexibel agiert werden kann als in größeren. 
Erst ab einer bestimmten Anzahl von Dienstnehmern 
in einem Betrieb – die der Gesetzgeber mit 21 ange-
nommen hat – verfügt ein Arbeitgeber typischerweise 
über hinreichende personelle Kapazitäten, um die 
wegen einer Teilzeitbeschäftigung von einer Dienst-
nehmerin nicht mehr zu leistende Arbeit auf andere zu 
verteilen oder sonst Abhilfe zu schaffen. 

Das Gesetz differenziert nicht danach, um was für 
einen Dienstnehmer es sich handelt. Deshalb und 
zumal der Gesetzgeber davon ausgeht, dass der durch 
die Teilzeitbeschäftigung entstehende Ausfall durch 
die anderen (regelmäßig beschäftigten) Dienstneh-
mer aufgefangen werden kann, kommt es allein auf 
deren Zahl, somit die „Zahl der verfügbaren Köpfe“ 
an. Irrelevant ist damit, ob es sich um befristet oder 
unbefristet aufgenommene Arbeitnehmer handelt, 
ebenso ob ein Dienstnehmer nur geringfügig beschäf-
tigt ist. Überdies sind auch GmbH-Geschäftsführer mit 
Dienstvertrag und leitende Angestellte mitzuzählen. 
Das Gesetz unterscheidet auch nicht danach, mit 
wem ein Dienstnehmer einen Dienstvertrag hat, so 
dass – auch weil auch sie zum Auffangen der durch die 
Teilzeitbeschäftigung freiwerdenden Arbeit eingesetzt 
werden können – dem Betrieb überlassene Arbeitneh-
mer mitzuzählen sind. Auch die jeweilige Antragstelle-
rin auf Elternteilzeit  selbst ist bei der Ermittlung der 
Beschäftigungszahl zu berücksichtigen. 

Der OGH ließ die Frage bezüglich Zählung von karen-
zierten Dienstnehmern und/oder des für solche aufge-
nommenen Ersatzpersonals offen. Uneinigkeit besteht 
in der Frage, ob karenziertes Personal, für das keine 
Ersatzarbeitskraft aufgenommen wurde mitzuzählen 
ist. Einhelligkeit besteht nur insofern, als eine Doppel-
zählung sowohl eines karenzierten Dienstnehmers 
als auch des für ihn ersatzweise aufgenommenen 
Dienstnehmers jedenfalls unzulässig ist. 

KURZ NOTIERT: ELTERNTEILZEIT: GRENZZAHL „21“ 

INSOLVENZRECHT

Rückzahlungspflicht einer Abfertigung durch Gesellschafter-Arbeitnehmerin 
wegen Eintritts der Zahlungsunfähigkeit der GmbH

Zum Sachverhalt:
Ein Verlagsunternehmen war seit dem Jahr 2013 in ei-
ner finanziell äußerst angespannten Lage. Die beklagte 
Arbeitnehmerin war bei dem Verlagsunternehmen bis 
Ende 2012 rund zehn Jahre lang angestellt. Sie war 
niemals Mitglied der Geschäftsführung des Verlages,  
nie in Entscheidungen der Geschäftsleitung einge-
bunden und traf auch nie Entscheidungen, die einer 
Geschäftsleitung zustehen. Der Geschäftsführer des 

Verlages entschied sich im Herbst 2012 die Arbeit-
nehmerin zu kündigen. Die Arbeitnehmerin wusste 
damals nicht, dass es dem Unternehmen finanziell 
schlecht ging; sie erfuhr von der Konkurseröffnung 
erst durch ein E-Mail des Geschäftsführers im Jänner 
2014. Sie hatte jedoch [ab einem nicht näher festge-
stellten Zeitpunkt] positive Kenntnis zumindest vom 
Jahresabschluss 2012, der ein negatives Eigenkapital 
und einen Bilanzverlust auswies.
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Die Arbeitnehmerin hielt seit dem Jahr 2008 einen 
Geschäftsanteil von 1.274 Euro an dem Verlag. Dadurch 
änderte sich jedoch faktisch nichts an ihrer Stellung als 
schlichte Angestellte, es kam ihr also nach wie vor kei-
ne Stellung zu, die über jene einer Anzeigenverkäuferin 
hinausging. Sie hatte diesen Geschäftsanteil vom Ge-
schäftsführer als Bonus für gute Leistungen erhalten.
Die Arbeitnehmerin vereinbarte mit dem Geschäfts-
führer, dass ihr der aus ihrer Kündigung resultierende 
Abfertigungsanspruch in vier gleichen Teilbeträgen 
ausbezahlt werden sollte. Der ehemalige Arbeitgeber 
hielt diese Vereinbarung nicht ein, sondern traf eine 
neue Ratenvereinbarung mit der die Abfertigung in 
sechs Teilbeträgen beglichen werden sollte. Auch diese 
Ratenvereinbarung wurde nicht eingehalten und ins-
gesamt etwas weniger als die Hälfte des zustehenden 
Abfertigungsanspruches ausbezahlt. 

Die ehemalige Arbeitnehmerin kümmerte sich in der 
Zeit von ihrem Ausscheiden aus dem Unternehmen 
bis zur Bezahlung der ersten Rate nicht darum, aus 
welchem Grund ihr ehemaliger Arbeitgeber die verein-
barten Raten nicht beglich, und hinterfragte dessen 
fi nanzielle Situation nicht.

Das Verlagsunternehmen focht die geleisteten Teilzah-
lungen wegen fahrlässiger Unkenntnis der beklagten 
Arbeitnehmerin von der Zahlungsunfähigkeit der 
Schuldnerin (§31 Abs1 Z2 IO) an.
Die Beklagte wendete ein, sie habe von der fi nanziellen 
Lage der Schuldnerin keine Kenntnis gehabt. Ihr sei 
auch nicht fahrlässige Unkenntnis der Zahlungsunfä-
higkeit der Schuldnerin anzulasten.

Die wichtigsten Aussagen 
aus der OGH Entscheidung:
Die beklagte Arbeitnehmerin hatte als Minderheits-Ge-
sellschafterin gegenüber der Gesellschaft einen grund-
sätzlich unbeschränkten, alle Angelegenheiten der 

Gesellschaft umfassenden, auch außerhalb der General-
versammlung zustehenden Informationsanspruch.
 
Aus diesem Umstand wäre sie zu Nachforschungen 
verpfl ichtet gewesen, warum die Abfertigungsraten 
nur verzögert bzw. verspätet ausbezahlt wurden. 

Kam es dann in weiterer Folge zu einer Insolvenzeröff -
nung über das Vermögen der Verlagsgesellschaft und 
war bereits davor (d.h. zu den Zeitpunkten des ver-
späteten Einlangens der Abfertigungsraten) objektive 
Zahlungsunfähigkeit gegeben, so musste sie der Masse 
diese Raten wieder zurückzahlen. 

Selbst wenn der Arbeitnehmerin die Zahlungsunfähig-
keit nicht bekannt war, so hätte sie bei Anzeichen einer 
wirtschaftlichen Krise mit zumutbaren Mitteln Erkun-
digungen einholen müssen. Aufgrund der Nichteinhal-
tung der zwei Ratenvereinbarungen hätte die Arbeit-
nehmerin Nachforschungen anstellen, dh Einsicht in 
die Geschäftsunterlagen nehmen müssen.

Da sie nicht nachgefragt und keine Erkundigungen 
eingeholt habe, obwohl ihr die Möglichkeit der Ein-
sichtnahme in die Jahresabschlüsse der Gesellschaft 
und die Teilnahme an Gesellschafterversammlungen 
jederzeit off en gestanden wäre, war sie in fahrlässiger 
Unkenntnis der Zahlungsunfähigkeit der Verlagsgesell-
schaft gewesen, was den Anfechtungstatbestand des 
§31 Abs1 Z2 IO erfüllte.

Fazit: Sobald man einen Anteil an einer GmbH erwirbt 
(unabhängig von der Größe des Anteils) hat man die 
theoretische Möglichkeit, dass man sich über die 
wirtschaftliche Situation seines Arbeitgebers im Detail 
erkundigt. Tut man dies nicht, so kann es bei einer In-
solvenz dazu kommen, dass vom Arbeitgeber erhaltene 
Bezüge zurückzuzahlen sind. 

WIR GRATULIEREN
MICHAELA BREUER

... zur mit Auszeichnung bestandenen Prüfung zum 
diplomierten Steuersachbearbeiter/Bilanzbuchhalter 
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Wirtschaftsgüter, deren Anschaffungskosten bis 400,– Euro betragen, können steuerlich 
im Jahr der Anschaffung voll abgeschrieben werden. Eine Absetzung für Abnutzung (AfA) 
kann erst ab Inbetriebnahme des jeweiligen Wirtschaftsgutes geltend gemacht werden. Er-
folgt die Inbetriebnahme des neu angeschafften Wirtschaftsgutes noch kurzfristig bis zum 
31.12.2018 und liegen die Anschaffungskosten über 400,– Euro, steht eine Halbjahres-AfA zu.

TIPP von Bettina Wechselberger

ERWERB VON GERINGWERTIGEN 
WIRTSCHAFTSGÜTERN BZW. 
HALBJAHRESABSCHREIBUNG

DAS SOLLTEN SIE IN BEZUG AUF GKK-ANMELDUNGEN 
AB DEM 1. JÄNNER 2019 WISSEN

Ab dem 1. Jänner 2019 gibt es die Mindestangaben-Anmeldung, die man sowohl via 
ELDA, als auch - falls man ELDA nicht nutzen konnte - per Fax, telefonisch, schriftlich 
oder via „MAM-App“ durchführen konnte, nicht mehr. Es gibt nur noch eine „Komplett-
Anmeldung“. Der Rest der Anmeldedaten wird mit der ersten mBGM (monatliche Bei-
tragsgrundlagenmeldung) nach dem Eintritt übermittelt, wodurch die mBGM auch die 
Funktion einer „Anmeldekomplettierung“ übernimmt. Das wird selbstverständlich in 
gewohnter Art und Weise von uns durchgeführt.

 Für den Fall, dass Sie eine Anmeldung ausserhalb 
unserer Bürozeiten zu übermitteln haben, kann 
für Zeiten ab dem 01.01.2019 die neue „Vor-Ort-
Anmeldung“ zum Einsatz gelangen. Diese wird 
per Fax oder per Telefon (vor Dienstantritt – Tel: 
05 7807 60) durchgeführt werden können. Das 
notwendige Faxformular erhalten Sie noch per 
Mail. LINK zur ELDA-Anmeldung: www.elda.at/
eldamamol/?portal=elda  

 Somit ist ihr Betrieb weiterhin betretungssicher 
(falls die Finanzpolizei einen Besuch abstattet).

 Die „normale Anmeldung“ muss dann aber noch 
innerhalb von 7 Tagen ab dem Eintritt via ELDA

 durchgeführt werden. Deshalb bitten wir Sie auch 
uns von der Anmeldung in Kenntnis zu setzen!

 Bei „fallweise Beschäftigten“ wird die „Anmel-
dung fallweise beschäftigter Personen“ verwen-
det und ist in erster Linie über ELDA zu erstatten. 
Tritt dort dann der Fall ein, dass eine Anmeldung 
außerhalb unserer Bürozeiten zu erfolgen hat, so 
kann auch hier das diesbezüglich neue Faxfor-
mular verwendet werden, es kann auch hier die 
Anmeldung telefonisch erfolgen oder über die 
neue „ELDA-App“ erstattet werden. 

 
 Bitte verwenden Sie ab dem 01.01.2019 für „Vor-Ort-

Anmeldungen“ nur noch das neue Faxformular!

STB PETER BLIEM, MAG. CHRISTINE HOLLEIS, MARION HÖLLWERTH, CONNY LANGHOFER,
 KURT SCHÖPPL, MELANIE RAINSBERGER UND MAG. BIRGIT WÜNSCHE
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NEUE LANDESFÖRDERUNG STEHT FÜR KMU BEREIT

Das Land Salzburg hat eine neue Förderaktion bekannt gegeben, nämlich „Digital.
Salzburg, Digitalisierungsoff ensive für die Salzburger Wirtschaft, Unternehmen 4.0“. 
Gefördert sollen dabei seit 1. November 2018 jene Unternehmen werden, die künftig 
neue, digitale Technologien einsetzen.

Die Förderaktion wird deshalb durchgeführt, weil man 
klein- und mittelständische Betriebe dazu motivieren 
möchte, betriebliche Digitalisierungsprozesse durch-
zuführen und man hoff t, dass bei genannten Betrieben 
etwaige Eintrittsbarrieren überwunden werden. Eine 
digitale Umsetzung, Weiterentwicklung oder Trans-
formation von Prozessen, Technologien, Verfahren, 
Geschäftsmodellen, Produkten und Dienstleistungen 
wird dabei ebenso forciert wie die IT Sicherheit.

Voraussetzungen dafür sind, dass man seit mindestens 
fünf Jahren Kleinst-, Klein- und Mittelunternehmer 
bzw. MidCap ist und dass die Betriebsstätte/der Stand-
ort der Umsetzung in Salzburg ist.

Es gibt die Fördermaßnahmen „DigiStart“, 
„DigiInvest“ und „Salzburger DigiBonus“:

DigiStart – Einstieg in die Umsetzung
Digitalisierungsvorhaben konzipieren und für die 
konkrete Umsetzung und zur Einführung in 
Unternehmen erste Maßnahmen setzen, 
größere Umsetzungsprojekte vorbereiten.
Projektlaufzeit: max. 12 Monate
Förderfähige Gesamtkosten min. € 5.000,– 
bis max. 15.000,– Euro
Förderintensität: bis zu 50 % der 
förderbaren Gesamtkosten (max. 7.500,– Euro)

DigiInvest – Umsetzungsschritte
Umsetzungsprojekte mit einem höheren Innovations- 
und Investitionsumfang, Umsetzung von Industrie 
4.0-Konzepten bzw. Schritten mit einem höheren An-
schaff ungs-, Entwicklungs- und Technologiekostenanteil.
Projektlaufzeit: max. 24 Monate
Förderfähige Gesamtkosten min. 15.000,– 
bis max. 100.000,– Euro
Förderintensität: bis zu 30 % der 
förderbaren Gesamtkosten (max. 30.000,– Euro)

Salzburger DigiBonus – in Technologien investieren
Umsetzung größerer Investitionsprojekte, die im Rah-
men des ERP-Programms (AWS-Bundesprogramm mit 
zinsbegünstigen ERP-Krediten, nicht ERP-Kleinkre-
dite) förderbar sind und sich mit der Einführung von 
Aspekten der digitalen Transformation im produzie-
renden Bereich oder Industrie 4.0 Lösungen befassen, 
oder die vertikale und horizontale
Datenintegration ermöglichen, mindestens 30 % 
der förderbaren Gesamtkosten müssen 
digitalisierungsrelevante Kosten ausmachen.
Projektlaufzeit: gemäß aws/erp-Projekt, nur für KMU
Förderfähige Gesamtkosten max. 1 Mio. Euro
Förderintensität: bis zu 10 % der 
förderbaren Gesamtkosten (max. 100.000,– Euro)

Infos auf der Homepage des Land Salzburg.

MARIA KIRCHNER 

www.fritzenwallner-gandler.atBesuchen Sie unsere Homepage

... zur bestandenen Prüfung zum diplomierten
Steuersachbearbeiter/Bilanzbuchhalter 

WIR GRATULIEREN
MARCO ALTENBERGER, BA
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JULIA 
KRÖLL

STB. MAG. THOMAS 
FRITZENWALLNER

MAG. JOHANNA
VOITHOFER

MONIKA 
OBERLECHNER

STB. PETER 
BLIEM

CLAUDIA 
HORNGACHER

SONJA 
FANKHAUSER

MONIKA
FORSTER

ANDREA 
VORREITER

MARCO
ALTENBERGER, BA

CHRISTINA
TOMEVI

MARIA
KIRCHNER

ANITA 
SCHWEINBERGER

AGATA
FREWEIN

ELENA
PÜLZL

MANUELA 
RAINER

STB. HEINRICH
FRITZENWALLNER

SANDRA 
LASSACHER

REGINA 
LECHNER

STB. HERMANN 
GANDLER

STB. MAG. (FH) 
VIKTORIA EMBERGER

BETTINA
WECHSELBERGER

ANDREA 
HOLLAUS

ULRIKE 
HÜTTL

MARTINA 
DREIER

JÜRGEN 
KANTNER

BERNHARD 
GRUBER CMC, CSE

GITTI
STÖCKL

CHRISTINE 
KASERER

BRIGITTE
LANER
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www.fritzenwallner-gandler.atBesuchen Sie unsere Homepage

WIR WÜNSCHEN IHNEN 
EIN FROHES FEST, 

EINEN GUTEN RUTSCH UND 
EIN ERFOLGREICHES JAHR 2019!

MAG. BIRGIT 
WÜNSCHE

MARIANNE 
HOFER

KURT 
SCHÖPPL

MARION 
HÖLLWERTH

STB. MAG. BERND 
MAIER

MMAG. ROBERT 
SCHRAGL

CHRISTINA
INNERHOFER

STB DR. PETER 
PÜLZL, LL.M.

MARGIT
WIESER

MARIA 
TRENKWALDER

GABI 
FOIDL

ING. 
NIKOLA MICOVA

JULIA 
RANGETINER

MELANIE 
RAINSBERGER

STEFANIE 
REICHHOLF

ELENA
SCHÖPPL

CHRISTINA 
SCHÖSSWENDER

KLAUS
THÖNE

SUZI 
BOIANOVIC

STB. MAG. JULIAN 
HOLLEIS

ANDREA 
DREIER

MICHAELA 
BREUER

PATRICK
KRÖLL

MAG. CHRISTINE 
HOLLEIS

REBECCA 
KRÖLL

MAG. SIBYLLE 
HESSE

STB. MMAG. BARBARA 
STEMPER-ROTH
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LAUFENDE REGISTRIERKASSEN KONTROLLEN  

EINHEITLICHE PRÜFUNGSSTELLE FÜR 
LOHNABHÄNGIGE ABGABEN UND BEITRÄGE (PLABG)

In den letzten 6 Monaten erfolgten bei unseren 
Klienten zahlreiche Registrierkassenprüfungen. 
In Österreich sind derzeit aufgrund der 2016 einge-
führten Registrierkassenpfl icht ca. 247000 Kassen 
beim Finanzamt gemeldet. Im Zuge dieser Prüfungen 
werden vor allem das Datenerfassungsprotokoll (=DEP 
7) in Dateiform sowie ein 0-Beleg verlangt.
Die dann von der Behörde nachfolgend vorgenomme-
nen Auswertungen haben bei zwei Systemen einen 
Programmierfehler festgestellt. Die Hersteller bzw. 
Lieferanten dieser Registrierkassensysteme haben von 
der Behörde eine Nachfrist zur Berichtigung erhalten. 
Für unsere Klienten, die diese marktgängigen Systeme 
angekauft haben, gab es keine Beanstandungen. 

Die Finanzbehörde konzentriert sich 
derzeit auf Tricks, die trotz manipulations-
sicherer Software noch möglich ist:

Da bei Bestellungen von mehreren Personen an ei-
nem Tisch diese vorerst auf einem Zwischenspeicher 
erfasst werden (da man ja nicht weiß ob getrennt 
oder gemeinsam bezahlt wird) und der Gast bei der 
Bezahlung keinen Beleg erhält oder verlangt, kann 
dieser Zwischenspeicher bei diversen Systemen 
wieder rückgängig gemacht werden. Deshalb wird 
zukünftig der Ausdruck eines Beleges strenger kont-
rolliert werden. 

STB HERMANN GANDLER 

Im Zuge der Umstrukturierung der Krankenkassen 
zur österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) soll 
es für die Prüfung der lohnabhängigen Abgaben 
und Beiträge nur mehr eine einheitliche Prüfungs-
stelle geben, die bei der Finanzverwaltung errichtet 
wird. Dem Finanzministerium sollen aufgrund einer 
aktuellen Regierungsvorlage alle Bediensteten der 
österreichischen Gesundheitskassen zugewiesen 
werden, die mit Stichtag 01.10.2018 als Bedienstete ei-
ner Gebietskrankenkasse überwiegend mit GPLA-Tä-
tigkeiten (also Prüfung der Lohnsteuer und Gebiets-
krankenkassenbeiträge) befasst sind bzw. waren. 

Die österreichische Gesundheitskasse soll das Recht 
haben, eine Sozialversicherungsprüfung anzufordern. 
Eine solche Anforderung hat das Betriebsstätten - 
Finanzamt unter den allgemeinen Bedingungen der 
Bundesabgabenordnung durch  Ausstellung eines 
Prüfungsauftrages nachzukommen. 

Es erwarten uns also betreff end der zukünftigen dies-
bezüglichen Prüfungen entsprechende umfangreiche 
Änderungen. Wir sind jedoch überzeugt, dass wir diese 
wiederum gemeinsam mit unseren Klienten entspre-
chend abwickeln und bewältigen werden. 

STB HERMANN GANDLER 

... zur Hochzeit am 25. August 2018 

WIR GRATULIEREN

CHRISTINA UND STEFAN INNERHOFER

NICHT VERGESSEN! Der Jahresbeleg 2018 muss 
bis 15.02.2019 geprüft werden!
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KFZ-PRIVATNUTZUNG VON 
GESELLSCHAFTER-GESCHÄFTSFÜHRERN

Endlich hat der Verwaltungsgerichtshof hinsichtlich der Lohnnebenkosten bei privater 
Nutzung von Kraftfahrzeugen durch Gesellschafter-Geschäftsführer Klarheit geschaf-
fen und damit eine sehr wechselhafte Praxis der Finanzverwaltung beendet.

Gesellschafter-Geschäftsführer, die an ihrer Gesell-
schaft zu mehr als 25% – und somit wesentlich – betei-
ligt sind, erzielen in steuerlicher Hinsicht Einkünfte 
aus selbständiger Arbeit. Diese Einkünfte unterliegen 
beim Empfänger der Einkommensteuer und umfassen 
sämtliche Bezüge und Vorteile, die der Geschäftsführer 
aufgrund seiner Tätigkeit erhält. Darunter fallen natur-
gemäß die für die Geschäftsführungstätigkeit bezahl-
ten Honorare aber eben auch die geldwerten Vorteile 
aus der Privatnutzung eines Firmenfahrzeuges.

Bei der Gesellschaft stellen diese Leistungen Betriebs-
ausgaben dar und kürzen entsprechend die Körper-
schaftsteuerlast. Zusätzlich unterliegen derartige 
Zuwendungen an den Geschäftsführer aber auch 
einigen Lohnnebenkosten, nämlich dem Dienstgeber-
beitrag, der Kommunalsteuer und – bei entsprechen-
der Kammerzugehörigkeit – auch dem Zuschlag zum 
Dienstgeberbeitrag. Zusammengerechnet ergibt dies 
abhängig vom Bundesland eine Belastung von rund 
7,5% der Bemessungsgrundlage.

Mit ihrer Rechtsansicht, wie diese Bemessungsgrund-
lage zu ermitteln sei, hat die Finanzverwaltung im Jahr 
2014 eine jahrelange Rechtsunsicherheit ausgelöst. 
Landesverwaltungsgerichte in Tirol und Oberöster-
reich hatten in zwei Verfahren der Rechtsansicht der 
Finanzverwaltung widersprochen. Einer gegen diese 
Entseidungen eingebrachten Revision durch das 
Finanzministerium wurde nun vom Verwaltungsge-
richtshof nicht Recht gegeben, wodurch eine vierjähri-
ge Zeit der Rechtsunsicherheit beendet wurde.

Nun hat auch das Finanzministerium reagiert und in 
einer Verordnung festgelegt, wie der geldwerte Vorteil 
aus der Privatnutzung des Firmenfahrzeuges eines 
wesentlich beteiligten Gesellschafter-Geschäftsfüh-
rers ermittelt werden kann. 

Zwei Möglichkeiten stehen dabei zur Auswahl:
1. Die Regeln der Sachbezugswerteverordnung, 
 die an sich nur für Arbeitnehmer gilt, werden 
 sinngemäß angewendet.
2. Das Ausmaß und die tatsächlichen Kosten 
 der privaten Nutzung werden ermittelt und 
 nachgewiesen, wobei die Vorlage eines Fahrten-
 buches den geeigneten Nachweis darstellt.

Selbst wenn es mehrere Möglichkeiten gibt, den 
geldwerten Vorteil zu ermitteln, ist es dennoch 
Konsens, dass niemals die gesamten Aufwendungen 
für ein Fahrzeug, das sich im Betriebsvermögen einer 
Kapitalgesellschaft befindet, Basis für die Ermittlung 
der Lohnnebenkosten sein kann. Nur jener Teil der 
Kosten, die auf die Privatnutzung entfallen, bedeuten 
einen Vorteil für den Geschäftsführer.

Dieser geldwerte Vorteil ist vom Gesellschafter 
Geschäftsführer als Einkünfte aus selbständiger 
Arbeit zusätzlich zu seinem Geschäftsführerbezug zu 
versteuern. Kommt bei einem Fahrzeug beispielsweise 
ein monatlicher Sachbezugswert von 960,–  Euro zur 
Anwendung, erhöht sich das steuerpflichte Einkom-
men des Geschäftsführer um 11.520,–  Euro pro Jahr.

TIPP:
 Steht Ihnen als wesentlich beteiligter Gesellschaf-

ter-Geschäftsführer ein Fahrzeug der Gesellschaft 
auch für Privatfahrten zur Verfügung, ermitteln und 
dokumentieren Sie das Ausmaß der Privatnutzung 
und ersetzen Sie der Gesellschaft die damit verbun-
denen Kosten! Damit reduzieren Sie den geldwerten 
Vorteil der Privatnutzung auf Null, sodass keine Be-
messungsgrundlage für allfällige Lohnnebenkosten 
aus diesem Titel verbleibt. Die Dokumentation der 
Privatnutzung kann nur mittels eines lückenlosen 
Fahrtenbuches erfolgen.

STB MAG. JULIAN HOLLEIS
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www.fritzenwallner-gandler.atBesuchen Sie unsere Homepage

Mit 31.12.2018 endet grundsätzlich die 7-jährige Aufbewahrungspfl icht für Geschäftsunter-
lagen des Jahres 2011. Weiterhin aufzubewahren sind Unterlagen, welche für ein anhängi-
ges Abgaben- oder sonstiges behördliches/gerichtliches Verfahren von Bedeutung sind. 

Unterlagen für Grundstücke bei Vorsteuerrückverrechnung sind 12 Jahre lang aufzu-
bewahren. Dienen Grundstücke nicht ausschließlich unternehmerischen Zwecken und 
wurde beim nichtunternehmerischen Teil ein Vorsteuerabzug in Anspruch genommen, 
verlängert sich die Aufbewahrungspfl icht unter gewissen Voraussetzungen auf 22 Jahre. 
Die Aufbewahrungspfl icht für Unterlagen im Zusammenhang mit Grundstücken beträgt 
auch 22 Jahre, wenn mit der Vermietung zu Wohnzwecken bzw. unternehmerischen 
Nutzung des Grundstückes ab 01.04.2012 begonnen wurde. Keinesfalls sollen Unter-
lagen vernichtet werden, die zur Beweisführung z.B. bei Produkthaftung, Eigentums-, 
Bestands- und Arbeitsvertragsrecht dienen.

TIPP von StB. Mag. Julian Holleis 

AUFBEWAHRUNGS-
PFLICHTEN

BEWERBERDATEN UND DATENSCHUTZ

Aufgrund der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) sind Arbeitgeber 
verpflichtet, die Bewerbungsunterlagen von nicht eingestellten potenziellen 
Mitarbeitern zu löschen.

Nur mit ausdrücklicher Zustimmung der Bewerber 
dürfen die Daten für eventuelle, zukünftige off ene 
Stellen aufbewahrt werden.

Es gibt aber weitere Ausnahmen von dieser Ver-
pfl ichtung: Wenn die Daten zur „Geltendmachung, 
Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen“ 
weiterhin benötigt werden.

Welches Verfahren hier gemeint ist, muss im Einzelfall 
konkret angeführt werden um zu begründen, warum 
es notwendig ist, Unterlagen betreff end das Privatle-
ben einer Person weiter aufzubewahren. Ein wichtiger 
Punkt kommt hierbei aus dem Gleichbehandlungs-

gesetz (GlBG). Hier muss man nämlich gegebenenfalls 
nachweisen können, dass eine Stelle nicht aufgrund 
von Diskriminierung jeglicher Art verwehrt wurde. 
Die Klagsfrist beträgt hierfür 6 Monate und wenn man 
noch einen siebten Monat für allfällige Klagewege 
hinzufügt ist das durchaus angemessen.

Das Argument, die Daten würden 7 Monate aufbe-
wahrt werden, da sie notwendig sind im Falle einer 
Klage aufgrund Diskriminierung, ist ein konkreter 
Grund. Und die 7 Monatsfrist ist als konkreter Zeit-
punkt ebenfalls notwendig und angemessen.

RAINER MANUELA
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RECHNUNGEN UND VORSTEUERABZUG, TEIL 1

Da das Umsatzsteuergesetz ein ziemlich kompliziertes ist und dazu immer wieder 
Fragen auftauchen, sollen in den folgenden Zeilen mittels Frage und Antwort die 
Grundlagen zur Erstellung von Rechnungen und zur Berechtigung des Abzuges 
der Vorsteuer dargestellt werden.

Wann muss eine Rechnung ausgestellt werden?
Der leistende Unternehmer hat dann zwingend eine 
Rechnung auszustellen, wenn er Leistungen entweder 
an einen anderen Unternehmer oder an eine juristi-
sche Person erbringt.
Wenn der leistende Unternehmer an private Personen 
Leistungen erbringt, so kann er Rechnungen ausstellen. 
Ausnahmen hiervon gelten bei Bauleistungen gem.  
§ 11 Abs. 1 erster Unterabsatz UStG, bei der Versandhan-
delsregelung und bei der Lieferung neuer Fahrzeuge.

Warum ist es so wichtig, 
Rechnungen auszustellen?
Rechnungen sollen deshalb ausgestellt werden, weil 
sie, sofern sie die richtige Form haben, die Vorausset-
zung für das Recht auf Vorsteuerabzug begründen.

Formerfordernisse/Rechnungsmerkmale
Eine Rechnung muss bestimmte Formerfordernisse 
erfüllen, damit der Unternehmer zum Vorsteuerabzug 
berechtigt wird. Wenn auch nur eines der Formerfor-
dernisse fehlt, darf man keine Vorsteuer mehr abzie-
hen. Welche Rechnungsmerkmale gibt es jetzt:

Rechnungsbestandteile:
 Ausstellungsdatum
 Fortlaufende Nummer
 Name und Anschrift des leistenden Unternehmers
 UID-Nummer des leistenden Unternehmers
 Name und Anschrift des Leistungsempfängers
 UID-Nummer des Leistungsempfängers, wenn der 

 Rechnungsbetrag höher als 10.000,– Euro (inkl.
  USt) ist oder im Fall des Übergangs der Steuerschuld

 Menge und handelsübliche Bezeichnung bei 
 Lieferungen bzw. Art und Umfang bei sonstigen
 Leistungen (dies muss äußerst genau erfolgen,
 denn einfache Bezeichnungen wie beispielsweise
 „Kleid“ reichen nicht; bei unselbstständige Neben-
 leistungen, die das Schicksal der Hauptleistung
 teilen, bedarf es keiner gesonderten Anführung)

 Tag der Lieferung/sonstigen Leistung bzw. Zeit-
 raum über den sich die sonstige Leistung erstreckt

 Entgelt

 Steuersatz
 Steuerbetrag

Es ist daher ratsam, dass man, bevor man eine Rech-
nung bezahlt, diese überprüft, ob sie formgültig ist. 
Ist sie nicht formgültig, sollte man eine formgültige 
anfordern, um den Vorsteuerabzug geltend machen 
zu können.

Muss die Rechnung als „Rechnung“ 
bezeichnet werden?
Eine Bezeichnung als Rechnung ist insofern nicht 
erforderlich, als jede Urkunde, mithilfe welcher ein 
Unternehmer abrechnet, als Rechnung gilt, wenn 
sie oben genannte Angaben enthält.

Gibt es besondere Arten von Rechnungen 
und was ist dabei zu beachten?
Als erstes gilt es, die Kleinbetragsrechnungen 
zu nennen. Dabei handelt es sich um Rechnungen, 
bei denen der Gesamtbetrag 400,– Euro (inkl. USt) 
nicht überschreitet. 

Der Vorteil von Kleinbetragsrechnungen ist, 
dass sie weniger Angaben als sonstige Rech-
nungen benötigen, nämlich „nur“ jene:

 Ausstellungsdatum
 Name und Anschrift des leistenden Unternehmens
 Menge und handelsübliche Bezeichnung der 

 Lieferung bzw. Art und Umfang der sonstigen Leistung
 Tag der Lieferung/sonstigen Leistung 

 bzw. der Leistungszeitraum
 Bruttobetrag
 Steuersatz

Zweitens muss erwähnt werden, dass es bestimmte 
Regeln bei der Rechnungserstellung bei Übergang der 
Steuerschuld (Reverse Charge) gibt. Wenn der Unter-
nehmer Geschäfte abwickelt, bei dem es zum Übergang 
der Steuerschuld kommt, muss, wie bereits erwähnt, 
die UID des Leistungsempfängers angeführt werden 
und es muss auch darauf hingewiesen werden, dass 
nun der Leistungsempfänger die Steuer schuldet. Dafür 
braucht die USt nicht gesondert ausgewiesen werden.
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Wenn es sich dabei um Rechnungen im Europäischen 
Binnenmarkt handelt, muss der Unternehmer die 
Rechnung ohne Umsatzsteuer ausstellen und neben 
seiner UID und der UID des Leistungsempfängers an-
geben, dass es sich um eine steuerfreie innergemein-
schaftliche Lieferung handelt.

Als dritter Punkt werden noch die Anzahlungs- sowie 
Schlussrechnungen angeführt. Auch bei Anzahlungen 
gilt es, die Formerfordernisse einer Rechnung zu erfül-
len und ein Hinweis auf Anzahlung auf das Dokument 
zu schreiben. Außerdem soll der voraussichtliche Zeit-
punkt der Lieferung bzw. der Zeitraum der Leistung 
auf der Anzahlungsrechnung zu fi nden sein. Wenn die-
se noch nicht feststehen, reicht es aus, einen Hinweis 
zu vermerken, dass noch keine Vereinbarung getroff en 
wurde. Es gilt, die vereinnahmten Entgelte und die 
darauf entfallenen Steuerbeträge anzusetzen oder die 
Umsatzsteuer nur auf das Restentgelt anzuführen.

Kann man Rechnungen auf 
elektronischem Wege übermitteln?
Wenn der Leistungsempfänger der elektronischen 
Übermittlung zustimmt, wenn die Echtheit der 
Herkunft gewährleistet werden kann und wenn die 
Unversehrtheit des Inhaltes als auch die Lesbar-
keit gewährleistet werden können, kann man eine 
Rechnung auch beispielsweise via E-Mail versenden. 
Werden oben genannte Punkte erfüllt, bedarf es auch 
keiner Signatur. Wenn Rechnungen mit elektronischen 
Kommunikationsmitteln versendet werden, dürfen 
sie nicht zusätzlich in Papierform versendet werden 
– denn dann kann es zu einer doppelten Steuerschuld 
Kraft Rechnung kommen.

In der nächsten Ausgabe folgt eine Fortsetzung zu den 
Grundlagen zur Erstellung von Rechnungen und zur 
Berechtigung des Abzuges der Vorsteuer mittels Frage 
und Antwort.

MARIA KIRCHNER

Unternehmer, die ihren Gewinn mittels Einnahmen-Ausgaben-Rechnung bzw Überschuss-
rechnung ermitteln, haben ein einfaches Mittel zur Hand, ihren steuerlich relevanten 
Gewinn zu beeinfl ussen: Da es im Regelfall auf den Zu- bzw Abfl uss von Zahlungen 
ankommt, kann durch vorgezogene Zahlungen, Vorauszahlungen oder verschobene 
Einnahmen das Ergebnis entsprechend gesteuert werden.

Beim Zufl uss-Abfl uss-Prinzip ist jedoch insbesondere für regelmäßig wiederkehrende 
Einnahmen und Ausgaben (z.B. Löhne, Mieten, Versicherungsprämien, Zinsen) die 
fünfzehntägige Zurechnungsfrist zu beachten.

Beispiel: Die Mietzahlung für Dezember 2018, die am 31.12.2018 fällig ist und 
am 15.01.2019 bezahlt wird, gilt aufgrund der fünfzehntägigen Zurechnungsfrist 
noch im Dezember 2018 als bezahlt.

TIPP von Klaus Thöne

GLÄTTUNG DER PROGRESSION 
BZW. GEWINNVERLAGERUNG BEI 
EINNAHMEN-AUSGABEN-RECHNERN
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Der Beitrag geht der Frage nach, ob die Vermietung von Häusern und Wohnungen 
auch dann von der Mietvertragsgebühr befreit ist, wenn die Immobilie nicht nur zu 
Wohn-, sondern auch zu Arbeitszwecken genutzt wird.

1. Keine Mietvertragsgebühr für 
Vermietung von Wohnraum ab 11.11.2017

Mit 11.11.2017 wurde im Gebührengesetz die 
Gebührenpflicht für Wohnraummieten gestrichen. 
§ 33 Tarifpost 5 Absatz 4 Ziffer Gebührengesetz 
lautet: „Gebührenfrei sind Verträge über die Miete 
von Wohnräumen.“ Siehe dazu auch den Beitrag 
von Julian Holleis in steuern und trends Nr. 89 
vom Dezember 2017, Seite 5.

2. Gebührenfreiheit auch bei gemischter Nutzung?

2.1. Definition des Begriffs „Wohnraum“

Weder das Gesetz selbst noch die amtlichen 
Erläuterungen zum Gesetzwerdungsprozess 
interpretieren den Begriff „Wohnraum“ näher.

Nach den Gebührenrichtlinien des Finanzministe-
riums dienen Gebäude oder Räumlichkeiten dann 
Wohnzwecken, wenn sie dazu bestimmt sind, in ab-
geschlossenen Räumen privates Leben, speziell auch 
Nächtigung, zu ermöglichen. Der Begriff „Wohn-
raum“ umfasst dabei auch die mitvermieteten Ne-
benräume wie Keller- oder Dachbodenräume. Ebenso 
ist ein gemeinsam mit den Wohnräumen in Bestand 
gegebener Abstellplatz oder Garten – wenn

nicht eine andere Nutzung dominiert – als zu 
Wohnzwecken vermietet anzusehen und damit 
typischerweise den Wohnräumen zuzuordnen. Das 
soll nach den Richtlinien allerdings nur dann gelten, 
wenn die Vermietung der eigentlichen Wohnräume 
und der ihnen zugeordneten anderen Teile der Lie-
genschaft gemeinsam erfolgt. Voraussetzung ist also 
eine einheitliche vertragliche Vereinbarung.

2.2. Überwiegende Nutzung zu Wohnzwecken als 
Hop oder Drop-Kriterium

Bei der Aufteilung des Mietgegenstandes in Wohn-
räume und diesen typischerweise zugeordneten 
Teilen der Liegenschaft sowie in Räume mit anderer 
Zweckentsprechung ist nach den Gebührenrichtli-
nien auf das Überwiegen in Hinblick auf die Gesamt-
nutzung des Mietobjektes abzustellen: Eine über-
wiegende Nutzung zu Wohnzwecken liegt dann vor, 
wenn das zu Wohnzwecken benützte Flächenausmaß 
jenes mit anderer Zweckentsprechung übersteigt. 
Für die Gebührenbefreiung bei gemischter Nutzung 
ist damit in erster Linie die Nutzung der überwie-
genden Mietfläche zu Wohnzwecken entscheidend 
(= mehr als 50 % der vermieteten Gesamtfläche muss 
also Wohnzwecken dienen). Erfolgt die Nutzung für 
Wohnzwecke und andere Zwecke zeitlich abwech-
selnd, wird auf das zeitliche Überwiegen der Nutzung 

GEBÜHRENBEFREIUNG AUCH FÜR MIETVERTRÄGE 
ÜBER GEMISCHT GENUTZTE IMMOBILIEN?

ARBEITSPLATZNAHE UNTERKUNFT

Am 06.09.2018 erfolgte eine Änderung der Sachbezugs-
werteverordnung bezüglich arbeitsplatznaher Dienst-
wohnungen. Vor der Änderung galt folgende Rechts-
lage: bis zu einer Größe von 30m2 war kein Sachbezug 
anzusetzen bzw. bei einer Größe zwischen 30 und 45 m2 

war ein Sachbezug, welcher um 35% vermindert wurde, 
anzusetzen. Dies galt dann, wenn es im besonderen 
Interesse des Arbeitgebers lag, dass der Arbeitnehmer 
rasch am Arbeitsplatz nach der Natur des Dienstver-

hältnisses verfügbar sein kann. Diese Voraussetzung 
wurde rückwirkend ab 01.01.2018 gestrichen. Für die 
derzeitige Rechtslage ist es nötig, dass die arbeitsplatz-
nahe Unterkunft (Appartement, Wohnung, Zimmer) 
nicht den Mittelpunkt der Lebensinteressen des Ar-
beitnehmers bildet (§ 2 Abs. 7a der Verordnung).

MARIA KIRCHNER 
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Der Gewinnfreibetrag steht allen natürlichen Personen unabhängig von der Gewin-
nermittlungsart zu und beträgt bis zu 13% des Gewinnes. Bis zu einem Gewinn von 
30.000 Euro steht jedem Steuerpfl ichtigen ohne Nachweis ein Grundfreibetrag 
von 13% (somit 3.900 Euro) zu.

Übersteigt nun der Gewinn 30.000,– Euro, kommt ein investitionsbedingter Gewinn-
freibetrag hinzu. Begünstigte Investitionen umfassen grundsätzlich abnutzbare 
körperliche Anlagen bzw. Wohnbauanleihen.

Der investitionsbedingte Gewinnfreibetrag ist gestaff elt und beträgt:
bis 175.000,– Euro Gewinn: 13 % Gewinnfreibetrag
über 175.000,– bis 350.000,– Euro Gewinn: 7 % Gewinnfreibetrag
über 350.000,– bis 580.000,– Euro Gewinn: 4,5 % Gewinnfreibetrag
über € 580.000,00 Gewinn: kein Gewinnfreibetrag.

In Summe ergibt sich somit ein maximaler Gewinnfreibetrag von 45.350,– Euro pro Jahr, 
welcher durch Investitionen gedeckt sein muss.

TIPP von StB. Mag. (FH) Viktoria Emberger

GEWINNFREIBETRAG BEI EINZEL-
UNTERNEHMEN UND BETRIEBLICHEN 
MITUNTERNEHMERSCHAFTEN

zu Wohnzwecken abzustellen sein, um zur Gebüh-
renfreiheit zu gelangen.

Das überwiegende Dienen zu Wohnzwecken ist dabei 
faktisch zu verstehen. Es kommt daher nicht auf die 
Widmung, die objektive Eignung oder auf die grund-
sätzliche Absicht der Vertragsparteien an, sondern 
auf die tatsächliche Nutzung (vgl. z.B. Lehner/Schaf-
fer in Bergmann/Pinetz (Hrsg.), Kommentar zum 
Gebührengesetz, 2018, § 33 TP 5 Rz. 225).

3. Resümee

Bei Mietobjekten, die zum Teil zu Wohnzwecken 
und zum Teil zu anderen Zwecken genutzt werden, 
kommt es für die Befreiung von der Mietvertragsge-
bühr in erster Linie auf das faktische fl ächenmäßige 
Überwiegen der zu Wohnzwecken genutzten Räum-
lichkeiten samt den diesen Räumen typischerweise 

zugeordneten anderen Teilen der Liegenschaft (z.B. 
Abstellplatz oder Garten, sofern nicht eine andere 
Nutzung dominiert) an. Entspricht eine überwie-
gende Nutzung der Immobilie zu Wohnzwecken 
der Realität und wird eine einheitliche vertragliche 
Vereinbarung für das Mietobjekt getroff en, ist eine 
Gebührenbefreiung auch für Bestandverträge über 
gemischt genutzte Immobilien möglich.

 Zusatzinfo: Die Verkürzung von Gebühren 
nach dem Gebührengesetz ist soweit nicht 
strafbar nach dem Finanzstrafgesetz. Al-
lerdings können vom Finanzamt bei nicht 
ordnungsgemäßer Entrichtung einer Gebühr 
oder nicht ordnungsgemäßer Gebührenanzeige 
Erhöhungen um bis zu 100 % der gesetzmäßi-
gen Gebühr vorgeschrieben werden.

STB MMAG. DR. PETER PÜLZL, LL.M.

www.fritzenwallner-gandler.atBesuchen Sie unsere Homepage
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SICHERER UND VERTRAULICHER E-MAILVERKEHR 
MIT KLIENTEN UND BEHÖRDEN

Der elektronische Versand vertraulicher Informationen ist einem großen Wandel 
unterworfen. Der Versand eines üblichen E-Mails ist mit dem Versand einer 
Postkarte zu vergleichen. Der Inhalt ist ungeschützt und grundsätzlich mit 
ein bisschen technischem Geschick frei lesbar.

Sowohl gesetzliche Rahmenbedingungen (Daten-
schutzgrundverordnung, Verschwiegenheits-
pflichten) als auch die verstärkte Sensibilisierung 
für die Gefahren der elektronischen Datenübertra-
gung führen dazu, dass wir uns entschlossen haben, 
bei Bedarf die E-Mail-Kommunikation mit Ihnen 
und Behörden/Banken zu verschlüsseln.

 Wir setzen künftig auf die Verschlüsselungstech- 
nologie der Firma SEPPmail (www.seppmail.ch)

1. Als «vertraulich» markierte E-Mails werden 
 wie gewohnt von uns via E-Mail-Programm 
 (z. B. Outlook) verschickt.
2. SEPPmail verschlüsselt die E-Mail automatisch 

im Hintergrund.
3. Das von SEPPmail generierte Initialpasswort wird 

beim erstmaligen Versand an den Klienten über 
einen separaten Kanal an den Empfänger über-
mittelt (z. B. tel. oder automatisch via SMS).

4. Nach dem Öffnen der E-Mail erhält der Empfän-
ger eine Aufforderung zur Passworteingabe.

5. Nach Eingabe und Überprüfung des Passworts 
wird die E-Mail entschlüsselt angezeigt.

6. Der Empfänger kann nun in der Umgebung eine 
sichere E-Mail-Antwort verfassen und versenden

Sollten Sie bereits eine Verschlüsselungstechnologie 
für Ihr E-Mail-Programm installiert bzw. im Einsatz 
haben (zB Zertifikate), so läuft der E-Mailverkehr für 
Sie wie gewohnt ab, aber künftig eben verschlüsselt. 

Wenn Sie in den nächsten Wochen von uns ein ver-
schlüsseltes E-Mail bzw. SMS mit Einstiegspasswort 
im oben beschriebenen Sinne bekommen, seien Sie 
nicht überrascht.  Wir übermitteln Ihnen in diesem 
Zusammenhang dann noch eine genauere Beschrei-
bung. Zudem können Sie uns bei offenen Fragen 
jederzeit gerne kontaktieren.

STB. MAG. THOMAS FRITZENWALLNER

TIPP von Mag. Christine Holleis

ERTRAGSTEUERFREIE 
(WEIHNACHTS-)GESCHENKE 
UND FEIERN FÜR MITARBEITER

Betriebsveranstaltungen, wie z.B. Weihnachtsfeiern, Betriebsausflüge oder 
kulturelle Veranstaltungen sind bis zu 365,– Euro pro Arbeitnehmer und Jahr 
lohnsteuer- und sozialversicherungsfrei. 
Geschenke sind innerhalb eines Freibetrages von 186,– Euro jährlich lohnsteuer- und 
sozialversicherungsfrei. Bei diesen Geschenken (Sachzuwendungen) darf es sich grund-
sätzlich nur um solche Geschenke handeln, die nicht in Bargeld abgelöst werden kön-
nen. Unter Sachzuwendungen fallen beispielsweise Weinflaschen, Geschenkpäckchen, 
Gutscheine, Geschenkmünzen, Goldmünzen und Golddukaten sowie Autobahnvignetten.

Bargeschenke sind hingegen immer lohnsteuer- und sozialversicherungspflichtig.
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